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Ihre Mandanteninformationen des Monats Juli 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende 
Sachverhalte zu überprüfen. 

 
 

Allgemeine Steuerzahlungstermine im August 2010 

Fälligkeit Ende der Zahlungs-Schonfrist 
 

Di. 10.08. Getränkesteuer 13.08. 
Mo. 16.08. Gewerbesteuer 19.08. 
Mo. 16.08. Grundsteuer 

- vierteljährliche Fälligkeit 
- jährliche Fälligkeit 

 
19.08. 

Di. 10.08. Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 13.08. 
 
 
Mo. 16.08. 
Mi. 25.08. 

Stromsteuer 
- Wahlrecht 
- monatliche Anmeldung 
- Fälligkeit (monatliche Anmeldung) 

 
 
 
30.08. 

 
Di. 10.08. 
Di. 10.08. 

Umsatzsteuer 
- Vorauszahlung 
- Zusammenfassende Meldung (ZM) 

 
13.08. 
 
 

Di. 10.08. Vergnügungsteuer 13.08. 
 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin 
eingereicht werden.  
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Privatbereich 

 Privatbereich  
 
 

1. Zum Kapitalertragsteuereinbehalt bei sog. Tafelpapieren 

Kernaussage 
Es ist nicht missbräuchlich, wenn ein inländisches Kreditinstitut seine Kunden veranlasst, Zinsscheine 
von Inhaberschuldverschreibungen (Tafelpapiere) über eine ausländische Bank einzulösen. Der BFH 
befasste sich hierzu mit der Frage, ob die Steuerabzugspflicht der inländischen Bank eintritt, wenn der 
Gegenwert der Zinsscheine zwar ausländischen Kreditinstituten gutgeschrieben wird, diese aber als 
bloße "Auszahlstellen" der inländischen Bank auftreten. 

Sachverhalt 
Die Kunden der klagenden Sparkasse besaßen Tafelpapiere, die inländische Banken, sowie auch die 
Klägerin selbst, ausgegeben hatten. Bei der Auszahlung von Zinsen auf diese Papiere war von der 
auszahlenden Stelle eine anrechenbare Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag) einzubehalten. Mitarbeiter der 
Klägerin hatten Kunden bei Einführung des Zinsabschlags auf die Möglichkeit hingewiesen, durch 
Einlösung bei ausländischen Banken den gebotenen Zinsabschlag von 35 % zu vermeiden. Die Klägerin 
und eine ausländische Bank hatten dazu vereinbart, dass diese die ihr vorgelegten Zinsscheine nicht über 
die Landesbank oder Clearingstellen, sondern unmittelbar über die Klägerin einlöst. Das beklagte 
Finanzamt sah darin eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung im Sinne des § 42 AO und forderte für die 
Streitjahre 1999-2002 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag nach. Das FG gab der Klage statt. Der 
BFH hob das Urteil auf und verwies die Sache zur Feststellung des konkreten Umfangs der 
Nachforderungen an das FG zurück. 

Entscheidung 
Es ist nicht grundsätzlich missbräuchlich, wenn eine inländische Bank ihre Kunden veranlasst, 
Tafelpapiere über ein ausländisches Kreditinstitut einzulösen. Auszahlende Stelle ist dann die 
ausländische Bank, die nicht zum Kapitalertragsteuereinbehalt und zur Abführung verpflichtet ist. Wenn 
aber bei wertender Betrachtung das ausländische Kreditinstitut lediglich als "Zahlstelle" des inländischen 
aufgetreten ist und der Gegenwert der Zinsscheine der ausländischen Bank nur deshalb gutgeschrieben 
wurde, ist das inländische Kreditinstitut steuerabzugsverpflichtet. So etwa dann, wenn die Funktion des 
Auszahlens letztlich fremdgesteuert aufgrund arbeitsteiliger Absprachen erfolgt und die anschließende 
Wertpapierabrechnung direkt zwischen den beiden Instituten abgewickelt wird. 

Konsequenz 
Die Steuerabzugspflicht der inländischen Bank tritt dann ein, wenn diese sich verpflichtet hat, die von 
dem ausländischen Kreditinstitut vorgelegten Zinsscheine nicht über die Landesbank oder eine andere 
Clearingstelle, sondern direkt über sich selbst einzulösen. 

 

2. Gew. Grundstückshandel: Zwischenschaltung einer GmbH 

Einleitung 
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH wird die Grenze von der privaten Vermögensverwaltung zum 
Gewerbebetrieb überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung der Verkauf von Grundbesitz 
gegenüber der Nutzung (z. B. durch Vermietung) entscheidend in den Vordergrund tritt. Die vom 
BFH für die Beurteilung der Gewerblichkeit von Grundstücksverkäufen aufgestellte 3-Objekt-Grenze 
ist ein gewichtiges Indiz für oder gegen eine von Anfang an bestehende Veräußerungsabsicht. Werden 
innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs - i. d. R. 5 Jahre - zwischen Anschaffung bzw. 
Errichtung und Verkauf mindestens 4 Objekte veräußert, kann von einem gewerblichen 
Grundstückshandel ausgegangen werden. 

Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine GbR, deren Zweck die Errichtung und Verwaltung eines bestimmten Objekts ist. 
Sie erwarb einen mit einem Verwaltungsgebäude sowie diversen Nebengebäuden bebauten 
Grundbesitz. Das Verwaltungsgebäude wurde saniert und anschließend vermietet. Die Nebengebäude 
wurden abgerissen. Auf dem frei gewordenen Grundstücksteil plante die Klägerin zunächst die 
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Errichtung eines Gebäudes, das an Dritte vermietet werden sollte. Die Klägerin bemühte sich erfolglos 
um die Vermietung der geplanten Büros. Daher entschloss sie sich zu einer Umplanung. Es sollten 
nunmehr 45 Wohnungen errichtet und veräußert werden. Die entsprechende Baugenehmigung wurde 
der Klägerin erteilt. Zwischenzeitlich hatten die GbR-Gesellschafter eine GmbH gegründet, die die 
Baumaßnahme durchführen und die Wohnungen vermarkten sollte. Die GmbH kaufte den 
Grundstücksteil von der GbR, erstellte die 45 Wohnungen und veräußerte diese an diverse Erwerber. 
Finanzamt und Finanzgericht waren der Auffassung, dass die Klägerin einen gewerblichen 
Grundstückshandel betrieben habe. Es wurde ein Gewinn aus der Grundstücksveräußerung an die 
GmbH als laufender Gewinn erfasst. Das Finanzgericht begründete seine Entscheidung hinsichtlich der 
Zwischenschaltung der GmbH mit dem Vorliegen eines Gestaltungsmissbrauchs. 

Entscheidung 
Der BFH entschied, dass die Klägerin nicht gewerblich tätig war, da sie zum Zeitpunkt des 
Grundstückserwerbs eine Vermietungsabsicht, aber noch keine unbedingte Veräußerungsabsicht hatte. 
Außerdem liegt im vorliegenden Fall kein Gestaltungsmissbrauch vor, da die GmbH durch die 
Bebauung des Grundstücks eine eigene Tätigkeit entfaltet hat und somit nicht funktionslos tätig war 
und die Gestaltung haftungsrechtliche und außersteuerliche Gründe hatte. 

 

3. Verkauf einer Internet-Domain keine Sonstigen Einkünfte 

Kernproblem 
Einnahmen unterliegen nur dann der Einkommensteuer, wenn sie unter eine der 7 Einkunftsarten des 
Einkommensteuergesetzes fallen. Ist die Zuordnung zweifelhaft, greift die Finanzverwaltung gerne die 
Auffangvorschrift der "Sonstigen Einkünfte" auf, denn ansonsten wäre die Einnahme dem Zugriff des 
Fiskus entzogen. Nach dem Gesetzeswortlaut fallen z. B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen 
und aus der Vermietung beweglicher Gegenstände hierunter. Die Rechtsprechung subsumiert 
insbesondere jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, verbunden mit einer Gegenleistung, unter diese 
Vorschrift. Dagegen können Veräußerungsvorgänge bei Überschreiten der Spekulationsfrist nicht 
(hilfsweise) in die Sonstigen Einkünfte einbezogen werden. Die Steuerpflicht des Verkaufs einer 
Internet-Domain wurde jetzt vom Finanzgericht Köln untersucht. 

Sachverhalt 
Der Kläger hatte im Jahr 1999 bei der DENIC eine Internet-Domain registrieren lassen und diese 2001 
für 15.000 DM verkauft. Das Finanzamt sah hierin den Tatbestand der Sonstigen Einkünfte als erfüllt 
an. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der Kläger gegen Zahlung eines Entgelts auf seine 
Nutzungsmöglichkeit der Domain verzichtet habe. Der Einspruch gegen den entsprechenden 
Steuerbescheid wurde zurückgewiesen; die Klage dagegen hatte Erfolg. 

Entscheidung des FG 
Das FG ist in seinem Urteil der Auffassung des Finanzamts nicht gefolgt. Eine sonstige Leistung i. S. der 
Vorschrift setze voraus, dass der Kläger aus einem eigenen Recht die Domain fortlaufend überlasse. 
Nach den Vertragsbedingungen der DENIC bedürfe die Übertragung einer Domain jedoch der 
Kündigung des bisherigen Registrierungsvertrags. Damit habe der Kläger sein Recht an der Domain 
endgültig verloren. Da der Verkauf auch außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist erfolgte und ein 
Bezug zu den übrigen Einkunftsarten fehlte, unterlag die Einnahme keiner Einkommensteuerpflicht. 

Konsequenz 
Die Revision zum BFH wurde zugelassen, da der BFH bisher noch nicht entschieden hat, ob der 
Verkauf einer Domain als sonstige Leistung einkommensteuerbar ist. 

 

4. Übernahme von Kurkosten durch Arbeitgeber ist Arbeitslohn 

Kernproblem 
Nach der Rechtsprechung des BFH stellen Vorteile, die der Arbeitgeber aus eigenbetrieblichem 
Interesse gewährt, keinen Arbeitslohn dar, wenn eine Gesamtwürdigung ergibt, dass der mit der 
Vorteilsgewährung verfolgte betriebliche Zweck ganz im Vordergrund steht. Bei einer gemischt 
veranlassten Zuwendung kann eine Aufteilung in Arbeitslohn und Zuwendung im betrieblichen 
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Eigeninteresse in Betracht kommen. Ob das auch bei einer Übernahme von Kurkosten der Fall sein 
kann, hatte der BFH jetzt zu klären. 

Sachverhalt 
Im Streitfall war ein Fluglotse arbeitsvertraglich verpflichtet, sich auf Verlangen seines Arbeitgebers in 
regelmäßigen Abständen von längstens 5 Jahren einer Regenerierungskur zu unterziehen. Dabei 
handelte es sich nicht um ein ausgeklügeltes Steuersparmodell. Vielmehr findet sich eine solche 
Verpflichtung in den Sonderregelungen für die Angestellten im Flugsicherungsdienst. Im Streitjahr 
nahm der Lotse an einer solchen 4-wöchigen Kur in einem Hotel in Timmendorfer Strand teil. Zum 
Kurprogramm gehörten Fitnesstraining und Massagen. Das Finanzamt erfasste die Übernahme der 
Kurkosten durch den Arbeitgeber als zusätzlichen Arbeitslohn. Das Finanzgericht gab der Klage insoweit 
statt, als es die Kosten nur zur Hälfte dem Arbeitslohn zurechnete. 

Entscheidung des BFH 
Die mutige Entscheidung des FG hat der Senat korrigiert. Zwar habe der BFH in Fällen einer durch 
den Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt gewährten Reise die Aufteilung für möglich gehalten, 
wenn die Reise sowohl private als auch betriebliche Elemente beinhalte, bei denen die betriebliche 
Zielsetzung des Arbeitgebers ganz im Vordergrund stehe. Lasse sich der Charakter einer 
Sachzuwendung dagegen nur einheitlich beurteilen, sei die Zuwendung im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung einheitlich dem einen oder dem anderen Bereich zuzuordnen. So könne auch die 
Kur des Fluglotsen wie jede andere Kur nur einheitlich dem privaten Bereich zugeordnet werden. 
Folglich liege Arbeitslohn vor. 

Konsequenz 
Nach diesen Grundsätzen ist nach Ansicht des BFH auch bei Prüfung der ab 2009 eingeführten 
Steuerfreiheit für Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands 
und der betrieblichen Gesundheitsförderung zu verfahren. Dagegen können vom Arbeitgeber 
veranlasste unentgeltliche Vorsorgeuntersuchungen seiner leitenden Angestellten ebenso im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse liegen, wie Maßnahmen zur Vermeidung berufsbedingter 
Krankheiten. 

 

5. Bayern fordert Strafzins für Steuer-Selbstanzeige 

Laut Pressemitteilungen soll die bayrische Staatsregierung Ende Juni 2010 in den Bundesrat einen 
Änderungsvorschlag zu den Rechtsfolgen der Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung einbringen. Eine 
Selbstanzeige soll weiterhin vor der Strafverfolgung schützen. Bisher müssen die Steuersünder die 
hinterzogenen Steuern nebst Jahreszinsen von 6 % p. a. zahlen. Gemäß dem Änderungsvorschlag soll ein 
jährlicher Zuschlag von 3 % auf die hinterzogene Summe hinzukommen. Ziel sei, einen "Missbrauch 
der Selbstanzeige zu verhindern". Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Selbstanzeigen von 
Steuersündern infolge der Debatte um den Ankauf von Steuersünder-Daten bundesweit rasant gestiegen 
ist, wurde an der strafbefreienden Selbstanzeige stetig Kritik geübt. Insbesondere würde verdeutlicht, 
dass die Selbstanzeigen nicht aus Reue, sondern aus Angst vor Entdeckung vorgenommen werden. Das 
sei jedoch nicht Sinn und Zweck des Rechtsinstituts der Selbstanzeige. Bei anderen Straftaten gibt es 
keine vergleichbare Regelung, so dass krasse "Gerechtigkeitslücken" zu verzeichnen wären. Im Ergebnis 
würde die Selbstanzeigenregelung sogar die Bereitschaft zur Steuerhinterziehung steigern, so dass bereits 
über Sinn des Gesetzes dem Grunde nach diskutiert wurde. 

 

6. BFH lehnt Abzug latenter Einkommensteuerlast bei ErbSt ab 

Kernfrage/Rechtslage 
Im Erbschaftsteuerrecht gilt ein strenges Stichtagsprinzip. Danach ist die Abzugsfähigkeit erst nach dem 
Todestag entstehender, also zukünftiger, Verbindlichkeiten als Nachlassverbindlichkeiten selbst dann 
ausgeschlossen, wenn diese mit dem Todesfall im Zusammenhang stehen bzw. wegen des Todesfalls erst 
entstehen. Hierzu gehören insbesondere die sogenannten latenten Einkommensteuern des Erben, die 
aufgrund des Erwerbs entstehen. Denn diese Steuern sind beim Tod des Erblassers noch nicht absehbar, 
sondern hängen vom weiteren Einkommen des Erben und seinen sonstigen für die Besteuerung 
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maßgebenden Merkmalen ab. Der Bundesfinanzhof hatte nunmehr nochmals über die Abzugsfähigkeit 
solcher latenten Steuern zu befinden. 

Entscheidung 
Der Kläger erbte festverzinsliche Wertpapiere. Die bis zum Tod des Erblassers angefallenen Zinsen 
wurden ihm nach dem Tode des Erblassers ausbezahlt und beim Kläger der Einkommensteuer 
unterworfen. Zusätzlich setzte das Finanzamt bei der Ermittlung der Erbschaftsteuer neben dem Wert 
der Wertpapiere auch die Zinsforderung an und ließ die Einkommensteuerschuld des Klägers nicht zum 
Abzug als Nachlassverbindlichkeit zu. Gegen die doppelte Besteuerung der Zinsen klagte der Kläger mit 
der Begründung, der doppelte Steuerzugriff führe zu einer verfassungswidrigen Übermaßbesteuerung. 
Die Klage blieb schließlich vor dem BFH erfolglos. Die Richter waren der Ansicht, zur Abwehr einer 
etwaigen Übermaßbesteuerung sei der Kläger auf einen Rechtsbehelf gegen den 
Einkommensteuerbescheid verwiesen, weil sich die tatsächliche Gesamtsteuerbelastung erst mit der 
späteren Festsetzung der Einkommensteuer offenbare. Daher könne die auf dem geerbten Vermögen 
lastende latente Einkommensteuer nicht als Nachlassverbindlichkeit bei der Erbschaftsteuer abzugsfähig 
sein. 

Konsequenz 
Die ungünstige Entscheidung des Bundesfinanzhofes hat zeitlich nur beschränkte Bedeutung. Bis 
einschließlich 1998 war die Doppelbelastung durch ein gesetzliche Regelung abgemildert, die dafür 
sorgte, dass die Erbschaftsteuerlast bei der späteren Einkommensteuerfestsetzung angerechnet wurde. 
Diese Regelung hat der Gesetzgeber ab dem Jahr 2009 wieder eingeführt. 

 

7. SolZ auf Abgeltungsteuer und die Frage seiner Verfassungsmäßigkeit 

Kernproblem 
Das Finanzgericht Niedersachsen sieht die Erhebung des Solidaritätszuschlags zumindest ab dem Jahr 
2007 als verfassungswidrig an und hat die Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung 
vorgelegt. Als Reaktion der Finanzverwaltung wurden alle Steuerbescheide für Veranlagungszeiträume 
ab 2005, die nach dem 23.12.2009 ergangen sind, hinsichtlich der Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Solidaritätszuschlags mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen. Ein Einspruch ist in diesen Fällen somit 
nicht erforderlich. 

Stellungnahme des BMF 
Vor dem Hintergrund des anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht hat sich das BMF mit 
der Problematik des Solidaritätszuschlags auf die Abgeltungsteuer befasst. Mit der Einführung einer 
einheitlichen Abgeltungsteuer zum 1.1.2009 unterliegen Kapitalerträge von Privatpersonen einem 
einheitlichen Steuersatz von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag. Das BMF stellt klar, dass - sollte das 
Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlags bestätigen - auch der 
einbehaltene Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer auf Antrag des Steuerpflichtigen erstattet wird. 
Ein Antrag auf Wahlveranlagung, bei dem der Steuerpflichtige unter bestimmten Bedingungen die 
Berücksichtigung seiner Kapitalerträge im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung beantragen kann, 
ist nicht erforderlich. Sofern keine Einkommensteuererklärung abgegeben wurde, z. B. weil der 
Steuerpflichtige ausschließlich Kapitaleinkünfte erzielt, deren Besteuerung bereits durch die 
einbehaltene Abgeltungsteuer erfolgt ist, soll der Erstattungsantrag nur innerhalb der 
Festsetzungsverjährungsfrist von 4 Jahren zulässig sein. 

Konsequenz 
Mit dem Schreiben wird nun auch denjenigen Steuerzahlern Rechtsschutz hinsichtlich des 
Solidaritätszuschlags gewährt, deren Kapitalerträge abgeltend besteuert werden und bei denen der "Soli" 
somit automatisch einbehalten wird. Da in diesen Fällen kein Steuerbescheid vorliegt, konnte bislang 
mittels Vorläufigkeitsvermerks zum Solidaritätszuschlag kein automatischer Rechtsschutz erreicht 
werden. 
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Unternehmer und Freiberufler 

 Unternehmer und Freiberufler  
 
 

1. BMF: Endlich Infos zur Zusammenfassenden Meldung 

Einführung 
Seit dem 1.1.2010 müssen neben innergemeinschaftlichen Lieferungen auch bestimmte 
innergemeinschaftliche Dienstleistungen in der Zusammenfassenden Meldung (ZM) gemeldet werden. 
Ab dem 1.7.2010 sind hier neue Fristen zu beachten. So ist die ZM zukünftig im Regelfall monatlich 
abzugeben. Die Abgabe muss bis zum 25. des Folgemonats erfolgen. Die Dauerfristverlängerung für die 
ZM entfällt insoweit und hat nur noch Bedeutung für die Umsatzsteuervoranmeldungen. Unklar war 
bisher insbesondere, ob die Frist zur Abgabe der ZM für das II. Quartal 2010 sich schon gemäß der 
Neuregelung bestimmt oder nicht. 

Neue Verwaltungsanweisung 
Das BMF hat hinsichtlich der Neuregelung Klarheit geschaffen. Ein aktuelles Schreiben erläutert die 
Abgabemodalitäten sowie die Fristenregelung. 

Konsequenz 
Die dringlichste Frage vorweg. Hinsichtlich der Abgabefrist für das II. Quartal 2010 verbleibt es noch 
bei der bisherigen Regelung. Die Abgabe hat danach, sofern eine Dauerfristverlängerung vorliegt, bis 
zum 10.8.2010 zu erfolgen, ansonsten bis 10.7.2010. Ab Juli greift die Neuregelung. Hier ist zunächst 
zu klären, ob die Abgabe monatlich oder quartalsweise erfolgen muss. Zu beachten ist, dass die 
monatliche Abgabe nur innergemeinschaftliche Lieferungen betrifft, sofern deren 
Bemessungsgrundlagen für das laufende Quartal oder für eines der 4 vorherigen Quartale jeweils mehr 
als 100.000 EUR (ab 2012: 50.000 EUR) beträgt. Wird diese Grenze nicht überschritten, kann die ZM 
quartalsweise abgegeben werden; dies gilt für innergemeinschaftliche Dienstleistungen grundsätzlich. 
Wer verpflichtet ist, seine innergemeinschaftlichen Lieferungen monatlich zu melden, soll seine 
innergemeinschaftlichen Dienstleistungen im letzten Monat des Quartals melden. Alternativ hierzu 
können diese auch im jeweiligen Monat gemeldet werden, was i. d. R. einfacher sein dürfte. Zu 
berücksichtigen ist ferner, dass mit Überschreiten der Grenze in einem Quartal die monatliche Abgabe 
schon in diesem Quartal greift, so dass die Entwicklung der Umsätze insofern beachtet werden muss. Da 
die Nicht-Beachtung der Meldepflichten mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 EUR geahndet werden 
kann und zudem regelmäßig Prüfungen der Finanzverwaltung nach sich zieht, sollten die betroffenen 
Unternehmer das Schreiben aufmerksam studieren. 

 

2. Essen im Hotel: 7 % oder 19 % oder BMF vs. BFH 

Einführung 
Seit dem 1.1.2010 unterliegen Beherbergungsleistungen dem ermäßigten Steuersatz. Andere Leistungen 
von Hotels, die nicht in Verbindung mit der Übernachtung stehen, sind hingegen weiterhin mit dem 
Normalsteuersatz von 19 % abzurechnen. 

Rechtslage 
Das BMF hatte mit Schreiben vom 5.3.2010 dargestellt, welche Leistungen nach Ansicht der 
Finanzverwaltung nicht der Beherbergung dienen, so z. B. das Frühstück. Hierbei wurde jedoch nicht 
berücksichtigt, dass der BFH Verpflegungsleistungen als Nebenleistungen zur Übernachtung qualifiziert 
hatte. Da im UStG der Grundsatz gilt, dass Nebenleistungen das Schicksal der Hauptleistung teilen, 
müsste das Frühstück ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, wenn der BFH-Rechtsprechung 
gefolgt würde. 

Neue Verwaltungsanweisung 
Das BMF hat nun einen Nichtanwendungserlass zu dem o. g. Urteil des BFH veröffentlicht. 
Verpflegungsleistungen werden somit laut BMF als eigenständige Leistungen behandelt. 

Konsequenz 
Die Auffassung des BMF hat Auswirkungen auf die Ortsbestimmung von Verpflegungsleistungen sowie 
auf den anzuwendenden Steuersatz. Verpflegungsleistungen, die bis zum 31.12.2009 erbracht wurden, 
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gelten als dort ausgeführt, wo der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Ab 2010 werden 
sie hingegen dort ausgeführt, wo sie tatsächlich erbracht werden. Als eigenständige Leistungen 
unterliegen die Verpflegungsleistungen dem Normalsteuersatz (19 %). Es ist allerdings fraglich, ob die 
Ansicht des BMF zutreffend ist und nicht allein fiskalisch motiviert, wie viele andere 
Nichtanwendungserlasse des BMF zuvor. Hoteliers sollten daher prüfen, ob sie der Auffassung der 
Finanzverwaltung folgen wollen oder nicht. Auf jeden Fall muss die zukünftige Rechtsprechung 
diesbezüglich beachtet werden. 

 

3. Ausfuhrnachweise im ATLAS-Verfahren  

Einführung  
Seit dem 1.7.2009 besteht die Pflicht zur Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren. Dieses erfolgt 
über das IT-Verfahren ATLAS-Ausfuhr. Schriftliche Ausfuhranmeldungen sind nur noch in 
Ausnahmefällen zulässig. Die Ausfuhrdokumente dienen jedoch nicht nur der Ausfuhr an sich, sondern 
auch als Nachweis der Steuerfreiheit der Ausfuhr. Die entsprechenden Regelungen in §§ 8 ff. UStDV 
geben jedoch keine expliziten Hinweise, wie die Nachweise bei elektronischen Ausfuhranmeldungen zu 
erbringen sind. 

Rechtslage 
Das BMF hatte in 2009 erstmals Stellung zu den Nachweispflichten bezogen. Demnach gilt das durch 
die Ausfuhrzollstelle an den Anmelder/Ausführer per EDIFACT-Nachricht übermittelte PDF-
Dokument "Ausgangsvermerk" als belegmäßiger Nachweis für den Regelfall der elektronischen 
Ausfuhr. Der Nachweis sollte in dieser Form auch erbracht werden, wenn der liefernde Unternehmer 
nicht selbst Anmelder der Ausfuhr ist. Vollkommen unklar blieb die für die Praxis wichtige Frage, wie 
der Nachweis zu führen und zu archivieren ist, wenn nicht der Unternehmer selbst, sondern dessen 
Spediteur den per EDIFACT übermittelten Ausgangsvermerk erhält. 

Neue Verwaltungsanweisung  
Das BMF hat nun sein damaliges Schreiben überarbeitet. Es beinhaltet neben grundsätzlichen 
Ausführungen zum ATLAS-Verfahren Hinweise zu den Nachweispflichten innerhalb und außerhalb des 
elektronischen Ausfuhrverfahrens, bei der Ausfuhr von Kraftfahrzeugen, der Lohnveredelung an 
Gegenständen der Ausfuhr sowie für Ausfuhranmeldungen im Rahmen der einzigen Bewilligung. 

Konsequenz 
Das Schreiben hätte sich das BMF wohl sparen können, da sich gegenüber der bisherigen Verlautbarung 
kaum Änderungen ergeben. Statt die Nachweispflichten im zuvor angesprochenen Fall darzustellen, 
wird dieses Problem nun gar nicht mehr angesprochen. Trotz dieser Mängel müssen sich Unternehmer, 
die in Drittländer exportieren, mit dem Schreiben auseinandersetzen. Sofern die Ausfuhr über 
Spediteure erfolgt, sollten im Zweifel die erforderlichen Nachweise mit der Finanzverwaltung 
abgestimmt werden. 

 

4. Disquotale Gesellschaftereinlage 

Kernaussage 
Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Gesellschafters dadurch, dass ein anderer 
Gesellschafter Vermögen in die GmbH einbringt, ohne eine dessen Wert entsprechende Gegenleistung 
zu erhalten, liegt keine freigebige Zuwendung des Einbringenden an den anderen Gesellschafter vor. 
Das gilt auch, wenn bei einer Kapitalerhöhung einer GmbH die neu entstehende Stammeinlage durch 
eine Sacheinlage erbracht wird und diese mehr wert ist als die übernommene neue Stammeinlage. Der 
BFH hatte darüber zu entscheiden, ob die disquotale Einlage eines Gesellschafters als "freigebige 
Zuwendung" Schenkungssteuerpflicht auslöst. 

Sachverhalt 
Die Klägerin war - neben ihrem Ehemann und weiteren Personen - mit einem Anteil von 75.000 DM 
am insgesamt 300.000 DM betragenden Stammkapital einer GmbH beteiligt. 1994 wurde eine 
Kapitalerhöhung um 100.000 DM beschlossen. Die beiden neuen Stammeinlagen sollten der Ehemann 
der Klägerin und ein weiterer Gesellschafter übernehmen und durch Einbringung der Geschäftsanteile 
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an einer anderen GmbH, an der bei hälftig beteiligt waren, leisten. Das beklagte Finanzamt meinte, 
durch die Einbringung der Anteile an der GmbH habe sich der Wert der Beteiligung an der 
kapitalerhöhenden GmbH um 532 DM je 100 DM des Stammkapitals erhöht. Die daraus resultierende 
Erhöhung des Wertes der klägerischen Beteiligung an der kapitalerhöhenden GmbH um 399.000 DM 
beruhe auf einer freigebigen Zuwendung ihres Ehemannes an sie. Der gegen die festgesetzte 
Schenkungssteuer eingelegte Einspruch, sowie die anschließende Klage blieben erfolglos. Der BFH gab 
der Klägerin Recht. 

Entscheidung 
Eine freigebige Zuwendung des Ehemannes an die Klägerin lag nicht vor. Schenkungssteuerpflichtig 
sind solche Vermögensverschiebungen, durch die der Bedachte auf Kosten des Zuwendenden bereichert 
wird. Relevant ist nicht, wem nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise das Vermögen zuzurechnen ist. 
Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Gesellschafters infolge der Einbringung von 
Vermögen durch einen anderen Gesellschafter, ohne dass dieser eine Gegenleistung erhält, handelt es 
sich nicht um eine freigebige Zuwendung. Wegen der rechtlichen Eigenständigkeit des 
Gesellschaftsvermögens der GmbH fehlt es an einer Vermögensverschiebung zwischen den 
Gesellschaftern. 

Konsequenz 
Die Entscheidung des BFH bringt Rechtssicherheit auch für die Errichtung von Familiengesellschaften 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. Bei disquotalen Einlagen muss nun nicht mehr die Gefahr 
von Schenkungssteuerfolgen befürchtet werden. Vor Umgehungsgestaltungen, wie etwa 
Vermögensverschiebungen unter nahen Angehörigen über den Umweg einer Kapitalgesellschaft, muss 
aber nach wie vor gewarnt werden. 

 

5. ErbSt: Anteilsübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 

Kernfrage/Rechtslage 
Die Übertragung unternehmerischer Beteiligungen an Personengesellschaften ist dann 
erbschaftsteuerlich privilegiert, wenn der Erwerber nicht nur Betriebsvermögen in Form der 
Gesellschaftsbeteiligung übertragen erhält, sondern auch Mitunternehmer im Sinne des 
Ertragsteuerrechts wird. Mit anderen Worten: er muss insbesondere auch unternehmerisches Risiko 
übernehmen und Mitunternehmerinitiative zeigen können, was regelmäßig dann ausgeschlossen ist, 
wenn die übertragene Beteiligung mit einem Nießbrauch belastet ist, die auch die Stimmrechtsausübung 
dem Übertragenden vorbehält. Der Bundesfinanzhof hatte nun darüber zu entscheiden, ob eine 
privilegierte Übertragung trotz Nießbrauchs und vorbehaltener Stimmrechte dann angenommen 
werden kann, wenn der Erwerber bereits Mitunternehmer gewesen ist. 

Entscheidung 
Die Klägerin und ihre Mutter waren als Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG beteiligt. Die 
Mutter übertrug ihre Beteiligung schenkweise unter Vorbehalt eines lebenslänglichen Nießbrauchs an 
die Klägerin. Außerdem sollten dieser die "Stimm- und sonstigen Verwaltungsrechte" zustehen. Das 
Finanzamt versagte den Betriebsvermögensfreibetrag nach dem vor dem 1.1.2009 geltenden 
Erbschaftsteuerrecht und wurde durch den Bundesfinanzhof bestätigt. Den erbschaftsteuerlichen 
Betriebsvermögensprivilegien sei nur Genüge getan, wenn die Mitunternehmerstellung durch den 
erworbenen Gesellschaftsanteil vermittelt werde. An dieser Beurteilung ändere sich auch nichts, wenn 
der Erwerber bereits Gesellschafter der Personengesellschaft war und ihm nur deshalb schon eine 
Mitunternehmerstellung zukomme. 

Konsequenz 
Zwar ist die Entscheidung zum alten Erbschaftsteuerrecht ergangen, die ihr zugrunde liegende Norm ist 
aber auch im seit dem 1.1.2009 geltenden Erbschaftsteuerrecht enthalten. Auch nach neuem Recht gilt 
daher, dass der schenkweise Erwerb eines Kommanditanteils nur dann privilegiert ist, wenn die 
Mitunternehmerstellung durch den erworbenen Gesellschaftsanteil vermittelt wird; und zwar selbst 
dann, wenn der Erwerber bereits Mitunternehmer war. 
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6. Seeling-Modell: Handlungsbedarf bis Ende 2010 

Einführung 
Immobilien, die zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt werden, können komplett dem 
Unternehmensvermögen zugeordnet werden. Hierdurch kann die gesamte Vorsteuer auf den Erwerb 
bzw. die Herstellung der Immobilie geltend gemacht werden. Im Gegenzug wird die private Nutzung, 
über 10 Jahre verteilt, der Umsatzsteuer unterworfen. Diese, als Seeling-Modell bekannt gewordene 
Gestaltung führt regelmäßig zu erheblichen Liquiditätsvorteilen, da die Umsatzsteuer auf den privat 
genutzten Teil bis zur Rückzahlung zinslos zur Verfügung gestellt wird. 

Rechtslage 
Um das Seeling-Modell zu verhindern, wurde die MwStSystRL geändert. Der Vorsteuerabzug aus dem 
Erwerb bzw. der Herstellung von Immobilien wird danach zukünftig auf den Teil begrenzt, der 
unternehmerisch genutzt wird. Unklar war bisher jedoch, wie die Umsetzung ins nationale UStG 
ausgestaltet sein wird. Dies galt insbesondere für die Frage, unter welchen Bedingungen Bauvorhaben, 
die in 2010 begonnen werden, noch vom Seeling-Modell profitieren können. 

Neuer Gesetzesentwurf 
Im Entwurf des Jahressteuergesetz 2010 setzt ein neuer § 15b UStG die Vorgaben der MwStSystRL um. 
Demnach können gemischt genutzte Grundstücke zwar weiterhin zu 100 % dem 
Unternehmensvermögen zugeordnet werden, der Vorsteuerabzug bleibt jedoch auf den 
unternehmerisch genutzten Teil beschränkt. Die Neuregelung greift für alle Immobilien, die nach dem 
31.12.2010 angeschafft oder hergestellt werden. 

Konsequenz 
Wer das Seeling-Modell noch zu seinen Gunsten nutzen möchte, muss bis zum 31.12.2010 die 
Immobilie anschaffen bzw. herstellen. Danach lautet das Motto: Nichts geht mehr. Bleibt es bei dem 
Entwurf, so dürfte es ab 2011 allerdings unverändert günstig sein, dass komplette Grundstück dem 
Unternehmensvermögen zuzuordnen. Zwar ermöglicht dies nicht mehr den sofortigen Vorsteuerabzug 
auf den privat genutzten Teil, lässt aber die Option offen, diesen nachträglich geltend zu machen, wenn 
in nachfolgenden Jahren die unternehmerische Nutzung auf den privaten Teil ausgedehnt wird. 

 

7. Nachweis innergemeinschaftlicher Lieferungen: Gibt das BMF klein bei? 

Einführung 
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind grundsätzlich steuerfrei. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
Unternehmer die nach der UStDV geforderten Nachweise erbringen. 

Rechtslage  
Mit Schreiben vom 6.1.2009 hatte das BMF dargestellt, in welcher Form innergemeinschaftliche 
Lieferungen nachzuweisen sind. Für die Unternehmen waren die Anforderungen des BMF eine 
Zumutung, da diese in der Praxis kaum oder gar nicht zu erbringen waren. Der BFH hat allerdings 
noch im Jahr 2009 in 3 Urteilen ausdrücklich erklärt, dass wesentliche Teile dieses BMF-Schreibens 
nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben stehen. 

Neues vom BMF 
Das BMF hat nun sein damaliges Schreiben neu aufgelegt. Wiederum werden auf 21 Seiten die 
Grundzüge der Besteuerung innergemeinschaftlicher Lieferungen, deren Nachweis und der 
Gutglaubensschutz dargestellt. 

Konsequenz 
Allein der unveränderte Umfang des Schreibens lässt ahnen, dass das BMF auch aus der neuesten 
Rechtsprechung nichts gelernt hat. Das Schreiben entspricht weitestgehend der bisherigen 
Verlautbarung. Lediglich hinsichtlich der Nachweise, gegen die sich der BFH ausdrücklich 
ausgesprochen hat, ergeben sich Änderungen. So muss bei Abholung durch einen Bevollmächtigten 
grundsätzlich nicht die komplette Vollmachtskette nachgewiesen werden, Passkopien sind im Regelfall 
auch nicht nötig und die Anforderungen an CMR-Frachtbriefe sind reduziert worden. Allerdings lässt 
sich das BMF in allen diesen Punkten ein "Hintertürchen" offen. So wird z. B. darauf verwiesen, dass 
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eine schriftliche Vollmacht zum Nachweis der Abholberechtigung nicht zu belegen ist, bei konkreten 
Zweifeln im Einzelfall jedoch von der Finanzverwaltung gefordert werden kann. Wer kein Risiko 
eingehen möchte, müsste dann unverändert Vollmachten anfordern, obwohl diese eigentlich nicht 
erforderlich sind. Zum Teil versucht das BMF die Rechtsprechung des BFH auch dadurch auszuhebeln, 
dass nun die Anforderungen an die Empfangsbestätigung und an die Versicherung, die Waren ins übrige 
Gemeinschaftsgebiet zu verbringen, ausgeweitet werden. Das Schreiben ist daher in keiner Weise 
geeignet, der Intention des Binnenmarkts entsprechend, einfache Rahmenbedingungen für Lieferungen 
innerhalb der EU zu schaffen. Die Unternehmen müssen sich zwingend mit dem Schreiben 
auseinandersetzen. Wer jedoch vom Fiskus auf Basis dieses Schreibens zur Kasse gebeten wird, sollte 
prüfen, ob dies im Hinblick auf die vorliegende und zu erwartende Rechtsprechung rechtens ist. 

 

8. Subjektiver Fehlerbegriff bei bilanzrechtlichen Rechtsfragen 

Kernaussagen 
Eine beim Finanzamt eingereichte Steuerbilanz kann nur dann geändert werden, wenn sie fehlerhaft ist. 
In diesem Fall darf eine fehlerhafte Bilanz(-position) durch eine richtige ersetzt werden. Bisher gilt für 
die Beurteilung, ob eine Bilanz/Bilanzposition fehlerhaft ist, ein subjektiver Maßstab. Maßgeblich ist 
demnach der Kenntnisstand des ordentlichen und gewissenhaften Kaufmannes zum Bilanzstichtag. Bei 
ungeklärten bilanzrechtlichen Zweifelsfragen hat die bisherige Praxis zur Folge, dass sowohl der 
Bilanzierende als auch das Finanzamt an die eingereichte Bilanz gebunden sind, da diese auch dann 
subjektiv richtig bleibt, wenn sich später aufgrund der BFH-Rechtsprechung zeigt, dass objektiv ein 
Fehler vorlag. 

Vorlagebeschluss 
Der I. Senat des BFH hat dem Großen Senat die Frage vorgelegt, ob bei ungeklärten bilanzrechtlichen 
Rechtsfragen der objektive Fehlerbegriff anzuwenden ist. Die Antwort des Großen Senats darf mit 
Spannung erwartet werden, ist diese Frage doch von elementarer Bedeutung für die 
Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschriften zur Bilanzberichtigung. Die Konsequenzen für den 
Steuerpflichtigen sind je nach Situation im Einzelfall für ihn positiv oder negativ, wenn eine Bilanz 
einer Berichtigung zugänglich oder nicht zugänglich ist. Klar ist jedoch, dass bei Zugrundelegen des 
objektiven Fehlerbegriffes bei bislang ungeklärten bilanzrechtlichen Fragestellungen Bilanzen 
grundsätzlich berichtigungsfähig sind, wenn eine einschlägige BFH-Rechtsprechung folgt. Relevanz 
dürfte die Beantwortung des Vorlagebeschlusses über die Anwendung des objektiven Fehlerbegriffes 
dann aber wohl auch für die Situationen bekommen, in denen es zu einer Änderung der bisherigen 
Rechtsprechung des BFH kommt. 

 

9. Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte ist verfassungsgemäß 

Kernaussage 
Die Gebühr für die verbindliche Auskunft ist sowohl der Sache nach als auch der Höhe nach 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Sachverhalt 
Durch das Jahressteuergesetz 2007 wurde erstmals die Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte des 
Finanzamtes eingeführt. Die Gebühr fällt danach an, wenn die beantragte Auskunft erteilt wird, wenn 
die Erteilung einer verbindlichen Auskunft abgelehnt oder der Antrag zurückgenommen wird. Die 
Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Wert, den die Auskunft für den Antragsteller hat. Dieser 
Gegenstandswert wird ermittelt, indem der Steuerbetrag, der bei Anwendung der Rechtsauffassung des 
Antragstellers entstehen würde, dem Steuerbetrag gegenübergestellt wird, der entstehen würde, wenn 
die Finanzbehörde eine abweichende Rechtsauffassung vertritt. Der Kläger wandte sich gegen einen 
Gebührenbescheid für eine verbindliche Auskunft. Er vertrat die Auffassung, dass der Staat wegen der 
Komplexität des geltenden Steuerrechts verpflichtet sei, verbindliche Auskünfte gebührenfrei 
anzubieten. Eine Gebührenpflicht wäre dementsprechend verfassungswidrig. 

Entscheidung 
Das FG wies die Klage ab. Die Gebührenerhebung ist mit der Verfassung vereinbar. Durch die 
Bearbeitung des Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft entsteht zusätzlicher 
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Verwaltungsaufwand. Zudem erlangt der Antragsteller den Vorteil der Rechtssicherheit. Dies 
rechtfertigt die Gebührenpflicht. Gegen die Gebührenhöhe bestehen gleichfalls keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Wegen grundsätzlicher Bedeutung wurde die Revision zum BFH 
zugelassen. 

Konsequenz 
Der Gegenstandswert beträgt mindestens 5.000 EUR und ist nach oben auf 30 Mio. EUR begrenzt. 
Entsprechend betragen die Gebühren mindestens 121 EUR und höchstens 91.456 EUR. Ob auch die 
Höchstgebühr verfassungsgemäß ist, bleibt abzuwarten. 

 

10. Ausländische Einkünfte: "Finalität" ausl. Betriebsstättenverluste 

Sachverhalt 
Der BFH hatte sich mit der Frage der Nachversteuerung ausländischer Betriebsstättenverluste in DBA-
Fällen zu befassen. Eine inländische GmbH erlitt Verluste aus der Beteiligung an einer ausländischen 
Personengesellschaft in Luxemburg. Die an sich freigestellten Verluste wurden zunächst nach dem 
AuslInvG steuerlich berücksichtigt. Später erfolgte dann eine Hinzurechnung der anfallenden Gewinne 
nach § 2 Abs. 1 Satz 3 AuslInvG. Strittig war, ob eine solche Hinzurechnung dann gegen EU-Recht 
verstößt, wenn die Auslandsverluste mit Ablauf einer im Ausland gesetzlich festgelegten Verfallzeit 
entfallen. 

Entscheidung 
Der BFH widersprach einem Verstoß gegen EU-Recht. Er stütze sich dabei auf eine jüngere die 
EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2008 und führte aus, es sei der Kohärenz des Steuersystems 
geschuldet, dass zunächst abgezogene Verluste im Anschluss steuerlich wieder hinzuzurechnen seien. 
Der BFH spricht in diesem Zusammenhang von spiegelbildlicher Logik. Soweit Verlustverfallszeiträume 
im Betriebsstättenstaat letztendlich doch zu einer Keinmalberücksichtigung der Verluste führen, liege 
dies an der mangelnden Harmonisierung in der EU. Ändern könne dies nur der Staat, der nach dem 
DBA das eigentliche Besteuerungsrecht für die Betriebsstättengewinne habe. 

Konsequenz 
Die Rechtslage zur Berücksichtigung von ausländischen Betriebsstättenverlusten verdichtet sich. 
Nachdem es in dem Urteil des EuGH aus 2008 um ein Endgültigwerden durch Veräußerung ging, 
betrifft die neue Entscheidung ein Verrechnungsverbot durch Zeitablauf. 
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GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer 

 GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer  
 
 

1. KSt-Pflicht bei GmbH-Vorgesellschaften ohne spätere HR-Eintragung 

Kernaussage 
Eine GmbH-Vorgesellschaft, die später nicht als GmbH eingetragen wird, ist nicht 
körperschaftsteuerpflichtig. 

Sachverhalt 
Die klagende GmbH schloss 1991 mit weiteren Personen einen notariellen Gesellschaftsvertrag zur 
Gründung einer neuen GmbH; diese übernahm den Speditions- und Fuhrbetrieb der Klägerin und 
wurde zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet. Mit der Klägerin wurde ein Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 1993 übertrugen die Mitgründer ihre Anteile auf die Klägerin. 
Die GmbH i. Gr. übertrug ihrerseits den gesamten Geschäftsbetrieb auf eine andere Gesellschaft und 
stellte die operative Tätigkeit ein. Das Registergericht verlangte später für die Eintragung in das 
Handelsregister eine Erlaubnis nach dem Güterkraftverkehrsgesetz; daraufhin zog die GmbH i. Gr. ihren 
Antrag zurück. Das beklagte Finanzamt kam bei einer Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, die GmbH i. 
Gr. sei eine Personengesellschaft und das Organschaftsverhältnis nicht anzuerkennen. 1998 wurde das 
Eintragungsverfahren wieder aufgenommen, der Geschäftsgegenstand geändert und die GmbH i. Gr. 
eingetragen. Dennoch hob der Beklagte die ergangenen Körperschaftsteuerbescheide auf und stellte die 
Einkünfte der GmbH i. Gr. für die Zeit bis zum Ausscheiden der Mitgründer gesondert und einheitlich 
fest. Einspruch und Klage gegen die Feststellungsbescheide blieben in allen Instanzen erfolglos. 

Entscheidung 
Die GmbH i. Gr. war als Vorgesellschaft, die später nicht eingetragen wurde, nicht 
körperschaftsteuerpflichtig. Eine Vorgesellschaft ist als solche in § 1 KStG als 
körperschaftsteuerpflichtiges Subjekt nicht genannt. Die Vorschrift setzt darüber hinaus die 
Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft voraus. Eine Vorgesellschaft ist zwar ein Rechtsgebilde mit eigenen 
Rechten und Pflichten, aber keine umfassend rechtsfähige juristische Person; diese entsteht erst mit der 
Eintragung ins Handelsregister. Setzen die Gründer ihre werbende Tätigkeit nach Wegfall der 
Eintragungsabsicht fort, haften sie von Anfang an wie bei einer Personengesellschaft 
gesamtschuldnerisch. Das Einkommen der Vorgesellschaft wird unmittelbar durch die Gründer 
versteuert. Das Ergebnis geht konform mit der bisherigen ständigen BFH-Rechtsprechung, dass die 
Einkünfte einer Vorgesellschaft als körperschaftsteuerpflichtig angesehen werden, wenn die Eintragung 
nachfolgt, weil die Vorgesellschaft mit der Eintragung in der GmbH aufgeht. 

Fazit 
Selbst die zivilrechtliche Einordnung einer Gesellschaft zur Rechtform der Kapitalgesellschaft kann 
keine Körperschaftsteuerpflicht begründen. Das Zivilrecht ist lediglich maßgeblich dafür, ob eine der in 
§ 1 KStG genannten Gesellschaften vorliegt. 

 

2. Sozialvers.pflicht GF-Tätigkeit: FA-Bindung an SV-Trägerentscheidung 

Kernaussage 
Entscheidungen des zuständigen Sozialversicherungsträgers über die Sozialversicherungspflicht eines 
Arbeitnehmers sind im Besteuerungsverfahren zu beachten, sofern sie nicht offensichtlich rechtswidrig 
sind. 

Sachverhalt 
Die Klägerin erbrachte für ihren (Minderheits-)Gesellschafter-Geschäftsführer in den Jahren 1997- 2001 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Diese Zahlungen behandelte sie als steuerfrei nach § 3 
Nr. 62 EStG und unterwarf sie nicht der Lohnsteuer. Sowohl die Landesversicherungsanstalt als auch 
die Krankenkasse hatten die Geschäftsführertätigkeit zuvor als selbstständige Tätigkeit und damit als 
nicht sozialversicherungspflichtig beurteilt. Diese Entscheidungen wurden nicht angefochten. Anlässlich 
einer Lohnsteueraußenprüfung wurde festgestellt, dass die Beiträge mangels 
sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtung der Klägerin steuerpflichtiger Arbeitslohn sind. Das 
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beklagte Finanzamt nahm entsprechend die Klägerin nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG in Haftung. 
Hiergegen richtet sich die Klage. 

Entscheidung 
Das FG gab der Klage statt. Der BFH wies sie ab. Die Zahlungen der Klägerin stellen Arbeitslohn dar, 
denn es bestand für die Klägerin keine gesetzliche Verpflichtung zur Beitragserbringung. Die Frage der 
gesetzlichen Verpflichtung bemisst sich dabei nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. Die 
von den Sozialversicherungsträgern sodann getroffene Feststellung entfaltet insofern eine 
Bindungswirkung, als sie ein eigenes Prüfungsrecht der Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit 
ausschließt. Eine Ausnahme von der Bindungswirkung kann nur bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit 
begründet sein. Diese Bindungswirkung ist regelmäßig Folge der Wirksamkeit eines Verwaltungsaktes. 

Konsequenz 
Vorliegend stand es der Klägerin frei, gegen die Entscheidung der Krankenkasse Widerspruch 
einzulegen bzw. den Sozialrechtsweg zu beschreiten, so dass die Rechtsschutzmöglichkeiten nicht 
vermindert waren. Aufgrund der nunmehr ausdrücklich festgestellten o. g. Bindungswirkung sollten 
diese Rechtsmittel stets geprüft werden. 

 


